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Präambel
Die Satzung des TSV Musterhausen e.V. in der Fassung vom …. sieht in § … das Erlassen von Vereinsordnungen vor. Auf Basis dieser Satzungsgrundlage hat die Mitgliederversammlung am …. folgende Vereinsstrafenordnung erlassen.

Vereinsstrafenordnung des
TSV Musterhausen e.V.

§ 1 Geltungsbereich
(1) Im TSV Musterhausen e.V. wird ein Vereinsstrafengericht etabliert. Es besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden sowie den gewählten Abteilungsleitern aller Sparten des TSV Musterhausen e.V. Das Vereinsgericht ist zur Ahndung von Verstößen gegen die Satzung, Vereinsordnungen, unehrenhaften Verhaltens sowie vereinsschädigenden Verhaltens im Verein zuständig.

(2) Das Vereinsgericht ist kraft Satzung zuständig für alle Vereinsmitglieder, alle Organmitglieder sowie für alle Personen, die sich dem Vereinsgericht unterworfen haben (persönlicher Geltungsbereich).

(3) Das Vereinsgericht entscheidet über aus dem Mitgliedschaftsverhältnis resultierenden oder mit der Mitgliedschaft zusammenhängenden Streitigkeiten zwischen den in (2) genannten Personen.

§ 2 Vereinsstrafen
(1) Die vom Vereinsgericht zu verhängenden, möglichen Strafen ergeben sich aus den §§ …. der Satzung des TSV Musterhausen e.V.

(2) Auf Basis dieser Satzungsgrundlage kann das Vereinsgericht daher folgende Strafen verhängen:

a) Für Verstöße gegen die Satzung, Ordnungen und/oder vereinsschädigendes Verhalten im Zusammenhang mit einer Maßnahme oder Veranstaltung des Vereins kann eine Geldstrafe in Höhe von bis zu…Euro verhängt werden.
Unehrenhaftes oder vereinsschädigendes Verhalten liegt insbesondere vor bei:
· Missachtung der Vereinsregeln
· Tätlichkeiten gegen andere Personen
· Beleidigung, Bedrohung, Nötigung von anderen Personen
· 
b) In leichteren Fällen der oben genannten Vergehen kann anstelle einer Geldstrafe eine Verwarnung oder Belehrung ausgesprochen werden.
c) In schweren Fällen der oben genannten Vergehen kann neben der Geldstrafe ein Verbot zur Teilnahme an Vereinsveranstaltungen ausgesprochen werden oder ein Ausschluss des Mitglieds aus dem Verein erfolgen.

§ 3 Verjährung
(1) Vergehen nach § 2 dieser Vereinsstrafenordnung verjähren nach … Monaten.

(2) Durch die Einleitung eines Verfahrens vor dem Vereinsgericht wird die Verjährung unterbrochen. Maßgeblich für den Zeitpunkt der Unterbrechung der Verjährungsfrist ist der Eingang eines verfahrenseinleitenden Antrags beim Vereinsgericht.

§ 4 Verfahren
(1) Ein Vereinsgerichtsverfahren wird durch die Anrufung des Vereinsgerichts durch den Vorstand, ein Organmitglied oder ein einzelnes Mitglied durch Einreichung eines Schriftsatzes bei der Geschäftsstelle des Vereins eingeleitet.

(2) Das von dem Verfahren betroffene Mitglied wird durch das Vereinsgericht unverzüglich schriftlich unterrichtet. In der Unterrichtung wird das Mitglied zu einer schriftlichen Stellungnahme innerhalb von 2 Wochen nach Zugang der Unterrichtung über das eingeleitete Verfahren aufgefordert.

(3) Der Gang des Vereinsgerichtsverfahrens wird unter Beachtung der Vorschriften der Zivilprozessordung durch das Vereinsgericht bestimmt.

(4) Gegen Entscheidungen des Vereinsgerichts kann das betroffene Mitglied innerhalb einer Frist von 4 Wochen schriftlich Berufung einlegen. Die Berufungsbegründung kann innerhalb einer Frist von weiteren 4 Wochen an das Vereinsgericht nachgereicht werden.

(5) Über die Berufung entscheidet die nächste Mitgliederversammlung des Vereins. Bis dahin ist die erstinstanzliche Entscheidung nicht zu vollziehen.

(6) Legt der Betroffene keine Berufung ein, erkennt er den Spruch des Berufungsgerichts an. Die Entscheidung des Gerichts ist damit verbindlich. Gleiches gilt für die Entscheidung der Mitgliederversammlung nach Berufungseinlegung in der zweiten Instanz.

(7) Die Vollziehung der Entscheidungen des Vereinsgerichts obliegt dem Vorstand des TSV Musterhausen e.V.

§ 5 Kosten des Verfahrens
Das Verfahren vor dem Vereinsgericht ist kostenfrei.



§ 6 Schlussbestimmungen
Änderungen dieser Ordnung können nur von der Mitgliederversammlung des Vereins beschlossen werden.
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Damit Vereinsfiihrung Freude macht




